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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1954

Norm

ABGB §1295 IId3

StVO §93 Abs1

Rechtssatz

Die dem Hauseigentümer nach § 83 StPolO obliegenden Verp ichtungen (Gehsteigreinigung) dürfen nicht überspannt

werden. Es muß daher jedermann zugemutet werden, daß er bei schwierigen Verkehrsverhältnissen eine erhöhte

Aufmerksamkeit anwendet, sich nicht völlig auf die vom Hauseigentümer zutre enden Sicherheitsmaßnahmen verläßt

und insbesondere erkennbare Gefahrenstellen vermeidet (Streupflicht).
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